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Editorial

Frau Goldin und der HLBS
von Steuerberaterin Brigitte Barkhaus, LBH Steuerberatung GmbH, Friedrichsdorf, Mitglied 
im Vorstand des HLBS

Die Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen wurde nicht nur in der Gesell-
schaft, sondern auch in großen Teilen von Wirtschaft und Wissenschaft lange Zeit als 
„Gedöns“ abgetan. Das mangelnde Augenmerk auf dieses „Gedöns“ fällt uns heute mehr 
und mehr auf die Füße: Der demografische Wandel und der zunehmende Fachkräfte-
mangel verlangen mit aller Dringlichkeit, Hürden für die Erwerbstätigkeit von Frauen mit 
dem Ziel einer wirklichen Chancengleichheit aus dem Weg zu räumen. Zu den Hürden 

zählen mangelnde bezahlbare Kinderbetreuungskapazitäten und Pflegeangebote und ebenso eine geschlech-
tergerechte Bezahlung. Dem wird entgegengehalten, dass die vermeintlich ungenügende Chancengleichheit 
auf freien Entscheidungen von Frauen beruhe. Frauen würden lieber in Teilzeit arbeiten, in bestimmten, vielfach 
geringer bezahlten, Berufen tätig sein, sich stärker um die Pflege von Angehörigen und die Betreuung von Kin-
dern kümmern wollen. Dafür würden sie in Kauf nehmen, häufig keine oder kaum Karriere zu machen.

Prof. Dr. Claudia Goldin von der Harvard University, die im Jahr 2023 dafür den Nobelpreis für Wirtschafts-
wissenschaften erhielt, zeigt in ihrer Forschung, dass das Gegenteil zutrifft: In erster Linie sind es die Entschei-
dungen von politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen – von Regierungen bis hin zu Vorständen von Un-
ternehmen –, deren Folgen diese Unterschiede bewirkt haben und weiter fortbestehen lassen. Viele Frauen, 
die in Teilzeit arbeiten, geben an, dass sie sehr gern länger erwerbstätig wären und ihnen eine Karriere wich-
tig sei, wenn genügend Betreuungsplätze vor Ort wären, wenn die Arbeitszeitregelungen es erleichtern wür-
den, Familie und Beruf besser miteinander zu vereinbaren, wenn sie angemessen bezahlt und Wertschätzung 
für ihre eigene Arbeit erfahren würden – und ja, wenn steuerliche Benachteiligungen wegfielen.

Wissenschaftliche Studien zeigen, wie nachteilig sich etwa das Ehegattensplitting im Unterschied zu einem 
Familiensplitting auf die Erwerbstätigkeit von Frauen auswirkt oder auch, welche Konsequenzen die Mitversi-
cherung der Ehepartnerin in der gesetzlichen Familienversicherung und die Vielzahl von Minijobs auf Arbeit 
und Altersabsicherung von Frauen zeitigen. Für eine große Mehrheit der jungen Männer ist es heute genauso 
wichtig, dass ihre Partnerin die gleichen Karrierechancen hat und dass sie selbst die Möglichkeit bekommen, 
sich ganz genauso um Kinder und Familie kümmern zu können.

Was können wir als HLBS tun?

Der Anteil der Frauen an den in Deutschland insgesamt tätigen Steuerberatern und -beraterinnen lag im 
Jahr 2023 nach Angaben des Statistischen Bundesamtes bei 37,8 %. Seit 2012 ist der Anteil immerhin um rund 
4 Prozentpunkte gestiegen – eine erfreuliche Entwicklung. Wie sieht es in unserem Verband, dem HLBS, aus?

Der Anteil der weiblichen Mitglieder im HLBS liegt deutlich niedriger, leider nur bei rund 23 %, über alle 
Sparten. Betrachtet man die Gremien des HLBS, zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Im Vorstand und den ein-
zelnen Ausschüssen lässt sich die Anzahl der Frauen an einer Hand abzählen, viele Ausschüsse sind rein 
männlich besetzt; im Haupt- und Steuerausschuss ist nur je eine Frau vertreten, alle Leitungspositionen sind 
nahezu ausnahmslos an Männer vergeben. Wir haben hier einen enormen Nachholbedarf.

Was müssen wir tun? Wir brauchen mehr Frauen im Verband und sie müssen zugleich sichtbarer werden. 
Wie kann dies gelingen? In Zukunft sollten verstärkt weibliche Mitglieder proaktiv angesprochen und für ein 
ehrenamtliches Engagement, z. B. in den Gremien, gewonnen werden.

Um Frauen zu ermutigen, diese Rollen auch wahrzunehmen, haben Unternehmen sehr gute Erfahrungen 
mit Seminaren, Mentoring- und Coachingangeboten für Frauen gemacht. Daran sollten wir uns ein Beispiel 
nehmen. Mehr sichtbare Frauen im Verband könnten zudem positive Rollen- und Nacheiferungseffekte aus-
lösen, sodass auf diesem Wege insgesamt mehr weibliche Mitglieder gewonnen werden könnten, die ehren-
amtlich tätig unseren Verband fachlich stärken und in der Öffentlichkeit repräsentieren könnten. Je mehr 
Mitglieder wir haben, desto mehr kann unser Verband Beachtung finden und desto aktiver und vielfältiger 
kann sich das Verbandsleben gestalten. Auch der Verband selbst als Arbeitgeber wird dadurch attraktiver.

Nutzen wir unsere Chancen und werden sichtbarer und attraktiver für Frauen! Auch dies ist ein wichtiger 
Schritt in die Zukunft und stünde unserem 100-jährigen Verband sehr gut zu Gesicht.

Editorial
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